
Stiftung für das sorbische Volk 
Stiftungsrat 

 

 

B e s c h l u s s p r o t o k o l l 
der 33. Sitzung des Stiftungsrates (Sondersitzung) am 27. September 2003 in 
Cottbus 
 

 

 

Beschluss Nr. 185: 
 
Der Stiftungsrat stimmt der Änderung der vorliegenden Tagesordnung zu (Absetzung des  
TOP 4 Förderung von Trägeranteilen von WITAJ-Kindertagesstätten sowie des TOP 5 
Korrektur der Haushaltsplanung des Domowina-Verlages GmbH 2003).   
 
 

Beschluss Nr. 186: 
 

Der Stiftungsrat stimmt der geänderten Tagesordnung zu (Hinzufügen von TOP 4 Bericht 
des Vorsitzenden des Parlamentarischen Beirates sowie TOP 5 Sonstiges). 
 

 

 

Baumgärtel        Schiemann 
Vorsitzender des Stiftungsrates     Protokollantin 
 
 
 
im weiteren Verlauf nichtöffentlich 
 
Beschluss Nr. 187: 
 
1. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Stiftungsrates 

Vorschläge zur Lösung der strukturellen Probleme zwischen Domowina-Verlag GmbH 
und Domowina e.V. − WITAJ-Sprachzentrum, insbesondere unter Beachtung der 
Vertragsfreiheit, vorzulegen. 

 
2. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Stiftungsrates 

Vorschläge zur Änderung der Stiftungssatzung, insbesondere hinsichtlich der 
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte des Direktors, zu unterbreiten.   
Die Mitglieder des Stiftungsrates behalten sich vor, dazu eigene Vorschläge 
einzubringen.  

 
 
Beschluss Nr. 188 (mehrheitlich abgelehnt): 
 
1.  In Bewertung der Fakten wird eine Abmahnung von Frau L. Budar für nötig erachtet. 
      
2. Der Stiftungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Entscheidung vom 

24.07.2003 in Bezug auf die Abberufung von Frau L. Budar als Geschäftsführerin zu 
überdenken und gegebenenfalls zurückzunehmen.      

 



Beschluss Nr. 189 
 
1.   Der Stiftungsrat erwartet vom Direktor, dass er für den Konflikt mit Frau Budar eine  
      Lösung findet, die für beide Seiten akzeptabel ist. 
       

2. Der Stiftungsrat ermächtigt den Direktor, noch im laufenden Haushaltsjahr die hierfür 
     notwendigen Veränderungen unter Beachtung des Haushaltsrechts und ohne  
     Stellenmehrung vorzunehmen.  
 
 
 
Baumgärtel    
Vorsitzender des Stiftungsrates      


